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1 Veranlassung 

Die Stadtwerke Wismar GmbH beabsichtigt im Auftrag der Stadt Wismar in den Wasserfassungen Fried-

richshof und Wendorf die Grundwasserentnahme zur Trinkwasserversorgung der Hansestadt Wismar auf 

rechtlich gesicherte Grundlagen zu stellen und die Brunneneinzugsgebiete durch entsprechende Trinkwas-

serschutzgebiete vor erheblicher nachteiliger Beeinflussung zu schützen. 

Zum langfristigen Schutz der Wasserfassungen ist eine flurstücksbezogene Bemessung und Festsetzung 

der Wasserschutzzonen entsprechend den aktuellen Regelungen und unter Beachtung der derzeitigen 

Grundwasserbewirtschaftung des Gesamtraumes notwendig. 

Grundlage für die Ausweisung von Trinkwasserschutzzonen (TWSZ) ist das vorliegende hydrogeologische 

Gutachten für die Wasserfassungen Friedrichshof und Wendorf und deren Einzugsgebiete.  

Hierbei erfolgte auf der Basis eines geologischen Modells die Umsetzung eines 3D-geohydraulischen Mo-

dells, unter Verwendung aktueller Methodik und Berücksichtigung aller bekannten Grundwassernutzungen 

im Au, zur Ermittlung der Grundwasserneubildung (BAGLUVA). 

Mit Hilfe der Ergebnisse der Modellrechnungen wurde die Abgrenzung der Einzugsgebiete und Erarbeitung 

der Vorschläge zur Gliederung der Wasserschutzgebiete der Wasserfassungen Friedrichshof und Wendorf 

durchgeführt. 

Die Wasserrechtliche Erlaubnis für die Wasserfassung Wismar-Friedrichshof vom 30.04.2013 beträgt: 

Qa = 4.015.000 m³/a  Q7 = 17.000 m3/d 

Q365 = 11.000 m3/d  Q1 = 710-820 m3/h 

       

Die hydrogeologischen Arbeiten wurden zusammen mit den Ergebnissen einer numerischen Grundwassersi-

mulation für den Fassungsstandort im Jahr 2010 in einem Hydrogeologischen Gutachten zusammengefasst, 

welches als Grundlage zur Erlangung des Wasserrechtes und zur Festsetzung eines Trinkwasserschutzge-

bietes für die WF Wismar-Friedrichshof diente. 

Das hydrogeologische Gutachten wurde im Jahr 2016 aktualisiert sowie die Antragsunterlagen an die beste-

hende aktuelle Musterverordnung des Landes MV angepasst. 

Nach der Prüfung des Gutachtens durch die zuständigen Behörden im Rahmen des Schutzzonenverfahrens 

ergaben sich noch einige Nachforderungen, denen in Ergänzungen zum Hydrogeologischen Gutachten und 

den Antragsunterlagen in den Jahren 2017 und 2018 nachgekommen wurde. Seit dieser Überarbeitung lie-

gen die Antragsunterlagen zur Festsetzung der Trinkwasserschutzzonen der WF Wismar Friedrichshof voll-

ständig vor. 

Für die Auslegung der Antragsunterlagen wurden nun die Inhalte und Ergebnisse des Hydrogeologischen 

Gutachtens von 2010 sowie den Ergänzungen von 2016, 2017 und 2018 im vorliegenden Bericht zusam-

mengefasst. Dieser ist ein Bestandteil der Auslegungsunterlagen für das Schutzzonenverfahren. Schwer-

punkte dieser Zusammenfassung bilden die lokale/regionale Einordnung des Standortes, die Beschreibung 
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der geologisch-hydrogeologischen Gegebenheiten sowie die Auswirkungen der Grundwasserentnahme ein-

schließlich Abgrenzungsvorschlag für das Wasserschutzgebiet. 

Ausführliche Erläuterungen, die über die vorliegende Zusammenfassung hinausgehen, sind dem beim Staat-

lichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg vorliegenden Hydrogeologischen Gutachten zu 

entnehmen. 

2 Allgemeine Angaben zum Standort  

Die Wasserfassung Wismar-Friedrichhof befindet sich in der Hansestadt Wismar, welche zum Landkreis 

Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern gehört.  

Die Wasserfassung Friedrichshof ist von großer Bedeutung für die Versorgung der Einwohner, öffentlichen 

Einrichtungen und Industriestandorte der Stadt Wismar. Das Grundwasser im Bereich der WF Friedrichshof 

wird aus dem pleistozänen Grundwasserleiter entnommen, der überwiegend von > 20 m mächtigen Schluf-

fen überlagert wird. Es wird von einer Verfilterung in einer pleistozänen Rinne mit teilweise stark kiesiger 

Ausbildung ausgegangen. Der Untersuchungsraum wird überwiegend land- und forstwirtschaftlich genutzt. 

Dabei befindet sich der Fassungsbereich der WF Friedrichshof östlich des Stadtkerns von Wismar und östlich 

des Mühlenteichs. 

Westlich und auch nördlich der WF Friedrichshof schließt sich das Stadt- und Industriegebiet von Wismar 

an. Die nicht urban geprägten Areale werden vorwiegend landwirtschaftlich genutzt und schließen das wei-

tere Einzugsgebiet der Wasserfassung ein (Ackerflächen und Grünland). Im Bereich der WF Friedrichshof 

erstrecken sich die landwirtschaftlich genutzten Flächen außerhalb des Stadtgebietes Wismar nach Süden, 

Osten und Norden. 

Bewaldung (forstwirtschaftliche Nutzung) ist nur lokal nachweisbar. Dabei treten auf bindigen Böden vorwie-

gend Buchenbestände, auf rolligen mehrheitlich Nadelgehölze auf. 

Im Einzugsgebiet sind nachfolgend benannte Schutzgebiete ausgewiesen: 

�x LSG Wallensteingraben �± LK Nordwestmecklenburg und Hansestadt Wismar (Nr. 56, Beschl. Nr. 18-

3/66 RdB Rostock v. 4.2.1966, Größe 1961 ha)  

�x LSG Küstenlandschaft Wismar West �± Hansestadt Wismar (Nr. 72 durch VO OB Hansestadt Wismar v. 

01.11.1995, Fläche 168 ha) 

�x LSG Schweriner Außensee �± LK Nordwestmecklenburg  (Nr. 138 durch VO LR Nordwestmecklenburg 

v. 26.05.2005, Fläche 8032 ha) 

  



Schutzzonenausweisung WF Wismar-Friedrichshof 
Zusammenfassung Hydrogeologisches Gutachten (180002) 

 

 

Seite 5 von 14 
 

�x NSG Teichgebiet Wismar-Kluß �± LK Nordwestmecklenburg und Hansestadt Wismar S (Nr. 146) vom 

13.06.1995, Fläche 178 ha 

�x FFH-Gebiet Kleingewässerlandschaft westlich von Dorf Mecklenburg �± LK Nordwestmecklenburg und 

Hansestadt Wismar S (EU-Nr. DE 2134-301) vom 13.06.1995, Fläche 720 ha 

Des Weiteren sind zahlreiche gesetzlich geschützte Biotope, klassifiziert als Feucht-, Gewässer-, Trocken-, 

Gehölz- und Küstenbiotope, innerhalb und außerhalb der Landschaftsschutzgebiete existent.  

Neben den TWSZ der WF Friedrichshof bestehen für die Wasserfassungen Wismar-Wendorf und Dorf Meck-

lenburg südlich von Wismar innerhalb des Einzugsgebietes rechtsgültige Wasserschutzzonen. 

 

3 Angaben zur Wasserfassung Wismar-Friedrichshof 

3.1 Versorgungsstandort und Versorgungsgebiet 

Das Wasserwerk Friedrichshof versorgt zusammen mit dem Wasserwerk Wendorf im Verbund die Stadt 

Wismar mit Trink- und Brauchwasser. Es gehören 44.730 Einwohner zum Versorgungsgebiet (stat. Jahrbuch 

2009 der Stadt Wismar, Stand 31.12.2009). 

Neben der Bevölkerung versorgen die genannten Wasserwerke auch das städtische Krankenhaus Wismar 

inklusive Reha- und Vorsorgeeinrichtungen, Schulen und Hochschulen, Hotels, das Freizeitbad Wonnemar 

sowie diverse Industrie- und Gewerbestandorte innerhalb der Stadt Wismar. 

Der Anlagenbestand der WF Friedrichshof umfasst nach derzeitigen Erkenntnissen insgesamt 22 Brunnen. 

Von diesen sind nach Angaben der Stadtwerke Wismar derzeit 19 Brunnen in Betrieb. Die drei verbliebenen 

Brunnen (Br. 14, 15, 16) sind stillgelegt, jedoch nicht zurückgebaut. 

Die Brunnen 12E, 6E und 14 �± 17 sind in einer annähernd NW bis SE ausgerichteten Brunnengalerie nördlich 

des Flöter Baches, die Brunnen 7E, 19E, 35E und 37 �± 41 südlich des Flöter Baches angeordnet. Des Wei-

teren sind die Brunnen 4E bis 11E und die Brunnen 19, 18, 20 jeweils in einer annähernd NNE bis S ausge-

richteten Brunnengalerie angeordnet. 

Die Brunnen sind vermutlich teilweise im Bereich einer pleistozänen Rinne ausgebaut, wobei die erbohrten 

Mächtigkeiten des Hauptgrundwasserleiters mehrheitlich > 30 m liegen, mit max. 66 m (Br. 9E). Die Endteu-

fen der Brunnenbohrungen befinden sich zwischen 57 m (Br. 17) und 84 m u. GOK (Br. 41). Die Oberkanten 

der Brunnenfilter liegen in Tiefen von 34 bis 71 m u. GOK, die Filterlängen betragen zwischen 8,0 m (Br. 10) 

und 28,7 m (Br. 6E). Deutliche Änderungen der geologischen Verhältnisse zwischen den Brunnen sind mit 

Ausnahme der Überdeckung des genutzten Hauptgrundwasserleiters nicht bekannt und auch nicht zu er-

warten. In den Bohrungen wurde eine Überdeckung des Hauptgrundwasserleiters von mind. 2,5 m bis > 30 

m Mächtigkeit nachgewiesen. In 8 Brunnen wurde ab Teufen von 49 �± 82 m u. GOK ein Grundwasserstauer 

im Liegenden des genutzten HGWL angetroffen. 
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Es besteht eine Rohwasseraufbereitung über Filter zur Enteisenung und Entmanganung. Die Aufbereitungs-

kapazität der Wasserfassung Friedrichshof beträgt für die Betriebsfahrweise 15.000 m³/d (max. 17.000 

m³/d). 

Die WF Friedrichshof betreibt neben den Brunnen auch Grundwassermessstellen zur Beobachtung des 

Grundwasserstandes und der Grundwasserbeschaffenheit. Dabei handelt es sich um sechs Einfach- und 

sechs Dreifach-GWM im unmittelbaren Fassungsbereich oder im Einzugsbereich der Brunnen der WF Fried-

richshof.  

Auf der Übersichtskarte in Anlage 1 ist die Lage der Wasserfassung dargestellt. 

 

3.2 Trinkwasserschutzzonen 

Trinkwasserschutzzonen II für die Wasserfassungen Wismar-Friedrichshof und -Wendorf sind durch den 

Kreistag in Wismar im Beschluss Nr. 63-14/81 vom 19.11.1981 sowie die TWSZ III im Beschluss Nr. 30-7/85 

vom 17.05.1985 bestätigt worden. Rechtsträger war der ehemalige VEB WAB Rostock.  

Die Neubewertung der Grundwasserfassung, die Notwendigkeit der Versorgungssicherheit und des Grund-

wasserschutzes begründen die erforderlichen rechtlichen Änderungen der bestehenden Wasserschutzge-

biete für die Wasserfassung Wismar Friedrichshof.  

Die Ausweisung der neuen Schutzzonen erfolgte auf der Grundlage einer geohydraulischen Modellierung. 

Für die bestehenden Schutzzonen wird im Zuge der Neufestsetzung von Trinkwasserschutzzonen für die 

WF Wismar-Friedrichshof die Aufhebung des Kreistagsbeschlusses Wismar - Nr. 63-14/81 vom 19.11.1981 

sowie Beschluss Nr. 30-7/85 vom 17.05.1985 beantragt. 

4 Standortverhältnisse 

4.1 Hydrographische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet mit den WF Friedrichshof und Wendorf sowie deren Einzugsgebieten umfasst die 

Stadt Wismar und teilweise den Landkreis Nordwestmecklenburg (Mecklenburg-Vorpommern). Dabei befin-

det sich der Fassungsbereich der WF Friedrichshof östlich des Stadtkerns von Wismar und östlich des Müh-

lenteichs. Das Stadtgebiet Wismar selbst ist in einer schwach ausgeprägten Mulde gelegen. Daher liegen 

die Geländehöhen im Bereich Friedrichshof mehrheitlich unter 10 m NN bzw. knapp über dem Meeresspie-

gelniveau. 

Die Flöter Bachniederung tritt als natürliche Depressionszone hervor. Eine weitere Depressionszone stellt 

der Mühlenteich im westlich der WF Friedrichshof dar. 

Der Oberflächenabfluss im Untersuchungsraum wird v.a. durch folgende Vorfluter realisiert (von West nach 

Ost): 

�x Köppernitzbach (Quellen bei Kleinwoltersdorf bzw. Barnekow, Mündung in Wismarer Hafen) 

�x Metelsdorfer Bach (Quelle nördlich Bobitz, Mündung in Wallensteingraben) 
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�x Wallensteingraben (beginnt im Schweriner See, Mündung im Mühlenteich) 

�x Greeser Bach (Quelle bei Greese, Mündung in Mühlenteich) 

�x Flöter Bach (Quellen zwischen Kritzowburg und Greese, Mündung in Mühlenteich) 

Mit Ausnahme des Köppernitzbaches entwässern sämtliche Vorfluter (z.T. über den Wallensteingraben) in 

den Mühlenteich und von dort aus in den Wismarer Hafen. 

 

4.2 Geologis ch -hydrogeologische Bedingungen 

4.2.1 Untergrundverhältnisse 

Im Allgemeinen sind im Untersuchungsgebiet pleistozäne Ablagerungen der Weichsel-, Saale- und Elster-

vereisung nachgewiesen. Diese werden von tertiären Sedimenten unterlagert, wobei mitunter deutliche Un-

terschiede hinsichtlich der Höhenlage der Quartärbasis bestehen. 

Die durch das Abtauen der weichselzeitlichen Gletscher entstandene Endmoräne (Pommersche Hauptrand-

lage) weist an mehreren Stellen mehr oder weniger gering dimensionierte, aber markante Unterbrechungen 

auf. Diese markieren die Gletscherentwässerung in das Vorland. Durch die z.T. star�N���Ä�J�H�E�•�Q�G�H�O�W�H�Q�³���$�E�I�O�•�V�V�H��

der glaziofluviatilen Schmelzwasserströme erfolgte eine tiefgreifende, vorwiegend subglaziale Erosion der 

unterlagernden Sedimente. Im Untersuchungsgebiet ist ein ausgeprägtes, komplexes Rinnensystem vorhan-

den. 

Die östliche der beiden Rinnen beginnt vermutlich etwa südlich der WF Friedrichshof und erstreckt sich in 

westliche bis nordwestliche Richtung bis zur Ostseeküste. Sie besitzt eine vermutete Breite von durchschnitt-

lich 2,5 bis 3 km. Bei einer Rinnentiefe von z.T. > 100 m wurden erosionsbedingt Schichtfolgen bis unter die 

Quartärbasis ausgeräumt. Aufgrund der überwiegend mittel- bis grobsandigen, bisweilen auch kiesigen Rin-

nenfüllung mit Mächtigkeiten > 30 m wird die Rinne durch die Wasserfassung Wismar Friedrichshof zur 

Trinkwassergewinnung genutzt. Die Rinnenflanken sind, wie bei den meisten pleistozänen Rinnen, vermut-

lich außerordentlich steil ausgebildet. An der Erdoberfläche werden die Rinnenfüllungen durch unterschied-

lich mächtige Beckenschluffe bedeckt. Mitunter sind Mächtigkeiten von nur wenigen Metern nachgewiesen. 

Lokale Fehlstellen der Bedeckung sind v.a. am östlichen Stadtrand von Wismar belegt. 

�,�P���Y�H�U�P�X�W�H�W�H�Q���5�L�Q�Q�H�Q�E�H�U�H�L�F�K���N�|�Q�Q�H�Q���G�H�X�W�O�L�F�K�H���$�E�Z�H�L�F�K�X�Q�J�H�Q���Y�R�P���Ä�Q�R�U�P�D�O�H�Q�³���J�H�R�O�R�J�L�V�F�K�H�Q���6�F�K�L�F�K�W�D�X�I�E�D�X��

auftreten. Dort kommt es zu einer Akkumulation pleistozäner, meist rolliger Sedimente. 
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4.2.2 Grundwasserleiter �± Grundwasserstauer 

Weit verbreitet im Untersuchungsgebiet setzt sich der GWL 2 aus mittel- bis feinsandigen, teilweise auch 

grobsandigen bis kiesigen, saalezeitlichen Nachschütt- bis weichselzeitlichen Vorschüttbildungen zusam-

men. Fehlstellen finden sich vor allem östlich und südlich von Wismar. Regional erreicht der GWL 2 meist 

Mächtigkeiten von 5 bis 20 m. Darüber hinaus bildet der GWL 2 häufig mit dem liegenden GWL 3 einen 

gemeinsamen, mehrere 10er Meter mächtigen Komplex, dem Hauptgrundwasserleiter im Untersuchungs-

gebiet.  

So wurden mitunter zusammenhängende Sandmächtigkeiten von über 60 m erbohrt (Br. 41 bzw. HyWi 

41/83). Dabei sind vor allem im Liegenden zunehmend gröberklastische Sedimente (Kiese) abgelagert wor-

den. Diese sind jedoch eher dem GWL 3 zuzuordnen.  

Vor allem nach Osten hin zeichnet sich der GWL 2 durch sehr geringe Mächtigkeiten aus. Dort bilden die 

GWL 2 und 3 vermutlich einen gemeinsamen, jedoch im Mittel nur 2 m mächtigen GWL. Lokale Fehlstellen 

sind nicht auszuschließen. Die stark abnehmenden Grundwasserleitermächtigkeiten sind in erster Linie auf 

Deformationen und Stauchungen durch den Endmoränenzug, sowie die damit verbundenen Umlagerungen 

bereits abgelagerter Sedimente zurückzuführen.  

Im Liegenden des GWL 2 folgt außerhalb der Rinnenstrukturen vermutlich großräumig ausgebildete Stauer 

aus saalezeitlichen Schluffen und Geschiebemergel. Fehlstellen sind jedoch verbreitet nachgewiesen wor-

den. Die Mächtigkeiten des Stauers schwanken teilweise erheblich. Im Bereich der Rinnen ist der Stauer nur 

sehr selten ausgebildet. Dort kann er zudem �± wenn vorhanden �± nicht immer eindeutig stratifiziert werden. 

In mehreren Bohrungen (z.B. Br. 11 WF Friedrichshof) sind Einschaltungen miozäner und oligozäner Sedi-

mente festgestellt worden.  

Wie bereits im Rahmen der Ausführungen zu GWL 2 dargelegt, bildet der 3. GWL häufig einen zusammen-

hängenden GWL �± Komplex mit dem hangenden GWL 2. Die durchschnittliche Mächtigkeit der Sande des 

GWL 3 liegt bei etwa 10 m. Mitunter. Die fazielle Ausbildung des GWL 3 ist besonders in den tieferen Berei-

chen der pleistozänen Rinnen durch eine Vergröberung der Korngrößen charakterisiert. Dort sind mitunter 

Fein- bis Mittelkiese sedimentiert worden, welche in bedeutendem Maße von gröberen Geröllen (Ø teilweise 

deutlich über 15 cm) durchsetzt sind. 

Unterlagert wird der 3. GWL von saalezeitlichen Schluffen und Geschiebemergel. Über die Verbreitung die-

ses Stauerhorizontes können keine detaillierten Aussagen getroffen werden, da er im Raum Wismar nur in 

wenigen Bohrungen erreicht wurde. 

Die elsterzeitlichen Nachschütt-, sowie saalezeitlichen Vorschüttsande des GWL 4 sind nur durch wenige 

Bohrungen erschlossen worden. Separate, vom hangenden GWL 3 durch einen GWS getrennte Vorkommen 

sind im Untersuchungsgebiet kaum belegt. 

Stratigraphisch folgt im Liegenden des GWL 4 der Lauenburger Ton als GWS 4. Auch zu diesem Horizont 

liegen keine flächendeckenden Bohrdaten vor, so dass genaue Aussagen zu Lithologie und Verbreitung nur 

sehr eingeschränkt möglich sind. Der aus dem abtauenden elsterzeitlichen Gletscher entstandene, häufig 
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charakteristisch gebänderte Ton ist vermutlich in weiten Teilen der Rinnen ausgeräumt worden. Außerhalb 

derer ist von einer mehr oder weniger flächendeckenden Verbreitung auszugehen. 

Die GWL 5 und 6 entsprechen den tertiären Mallißer- bzw. Mölliner Schichten. Da nur sehr wenige Bohrun-

gen diese GWL erreichten werden sie an dieser Stelle gemeinsam betrachtet.  

Grundsätzlich wurde die Quartärbasis außerhalb der pleistozänen Rinnen in mehreren Bohrungen erreicht. 

Bei den unterlagernden Sedimenten handelte es sich jedoch meist um kohligen Schluff bzw. sehr stark 

schluffigen Feinsand der Mallißer Schichten. Sie erreichen z.B. nördlich von Bad Kleinen Mächtigkeiten von 

z.T. > 50 m. Der Mittelsand der Mölliner Schichten ist nur in sehr wenigen Bohrungen aufgeschlossen wor-

den. 

4.3 Grundwasserdynamik 

4.3.1 Unbeeinflusste Grundwasserdynamik 

Zur Darstellung der Grundwasserdynamik wurden u.a. die Datenreihen zu den gemessenen Wasserspiegeln 

aus den Brunnen und den GWMS der Wasserfassungen Friedrichshof und Wendorf verwendet. Des Weite-

ren erfolgte die Konstruktion der Grundwasserdynamik für den bedeckten pleistozänen Hauptgrundwasser-

leiter (GWL 2) im unterirdischen Einzugsgebiet anhand von asynchronen Messungen aus Archivbohrungen, 

früheren Erkundungsbohrungen und der überarbeiteten regionalen Grundwasserdynamik für Mecklenburg- 

Vorpommern.  

Die hydrodynamischen Verhältnisse werden durch Grundwasserscheiden in Nähe der Endmoränenzüge 

u. a. des Wismarer Lobus geomorphologisch und hydraulisch abgegrenzt. 

Dabei erfolgt die gesamte Gebietsentwässerung radialsymmetrisch in Richtung der Wismar �± Bucht. Auch 

das Umfeld des Mühlenteiches stellt mit Grundwasserständen um 2 m NN eine natürliche Depressionszone 

dar. Unter natürlichen, von Grundwasserentnahmen unbeeinflussten Verhältnissen ist dort verbreitet von 

artesischen Verhältnissen auszugehen.  

Die höchsten Grundwasserstände (bezogen auf Meeresspiegelniveau) herrschen in den Gebieten nördlich 

und westlich des Schweriner Sees bzw. südöstlich von Wismar im Bereich des Hexenberges.  

Die Fließrichtung des Grundwassers ist östlich der WF Friedrichshof nahezu Ost �± West gerichtet. Im Bereich 

Lübow biegen die Isohypsen nach Westen um, womit sich der Grundwasserabstrom zunehmend nach Nor-

den verlagert. Eine Entwässerung nach Norden bis Nordosten ist im Raum westlich Groß Stieten zu be-

obachten. 

Auffällig ist eine Scharung der Hydroisohypsen östlich von Wismar. Dort nimmt das Grundwassergefälle 

deutlich zu, was vor allem auf die lokal sehr geringen Mächtigkeiten des Hauptgrundwasserleiters zurückzu-

führen ist. 

Das mittlere Grundwassergefälle östlich der WF Friedrichshof beträgt etwa 1,1 %. Im südlichen bis westli-

chen Bereich ist die Neigung des Druckwasserspiegels dagegen für den Hauptgrundwasserleiter mit etwa 

0,35 % geringer. Rollig gefüllte, pleistozäne Rinnen (u.a. SE der WF Friedrichshof) zeigen ein deutlich fla-

cheres Gefälle der Grundwasseroberfläche. 
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4.3.2 Dynamik unter Betriebsbedingungen 

Im Bereich der Wasserfassungen werden die hydrodynamischen Verhältnisse in entscheidendem Maße 

durch die Grundwasserentnahmen beeinflusst (Absenkungstrichter). Der Grundwasserspiegel (GWSp) in 

der WF Friedrichshof hat sich bei etwa +0,0 bis +2,5 m NN eingestellt. 

Die Dynamik unter Betriebsbedingungen der wasserrechtlich erlaubten Entnahmemenge wurde mithilfe des 

geohydraulischen Simulationsmodells ermittelt. Die Grundwasserentnahme von 11.000 m3/d wurde auf die 

vorhandenen Brunnen aufgeteilt.  

Es stellt sich ein überwiegend S-N verlaufendes Grundwasserströmungsfeld ein. Im beeinflussten Zustand 

bzw. bei einer Entnahme von Q365 = 11.000 m³/d aus der Wasserfassung Friedrichshof wird die teilweise 

vorhandene Artesik in der Depressionszone des Flöter Baches im HGWL im unmittelbaren Fassungsbereich 

abgebaut. Es ergeben sich im beeinflussten Zustand Absenkungen von ca. 1 �± 3 m, die Flurabstände werden 

im Bereich aller Brunnen >5 m betragen. 

4.4 Grundwasserbeschaffenheit 

Im Hydrogeologischen Gutachten von 2010 sowie dessen Ergänzung aus dem Jahr 2016 wurden die von 

den Stadtwerken Wismar übergebenen Grundwasseranalysen aus dem Einzugsgebiet und den Brunnen der 

Wasserfassung bewertet.  

Grundsätzlich weisen alle Brunnen entsprechend ihrer Verfilterung im Rinnen-GWL eine ähnliche Grund-

wasserbeschaffenheit auf. Es handelt sich nach genetischer Einstufung durchweg um ein junges, gespann-

tes Grundwasser im Grenzbereich zur möglichen, geogenen Beeinflussung. Das Grundwasser des Brun-

nens 9 weist den höchsten Einfluss an älterem, Brunnen 4 den höchsten Anteil an jüngerem Grundwasser 

auf. 

Unterschiede zeigen sich in den Tendenzen der einzelnen Ionen bzw. der Ionenverhältnisse im Piper-Dia-

gramm. Vor allem in den Brunnen16, 20 und 9E ist ein deutlicher Trend zur Förderung von jüngerem Grund-

wasser erkennbar, so wie auch in den Brunnen 7E, 8E, 16 und 18. In den Brunnen 35 und 37 dagegen ist 

eine leichte Tendenz zur Förderung von älterem Wasser erkennbar.  

Anthropogenen Einflüssen können anhand der Piper-Diagramme weitgehend ausgeschlossen werden. 

Bezieht man sich bei den Vorfeldmessstellen auf die genetische Einstufung, so ergeben sich in der Regel 

erkennbare Unterschiede in der Grundwassertypisierung für die im oberen Bereich sowie im unteren Bereich 

verfilterten Messstellen. Überwiegend weisen die im oberen Bereich verfilterten GWMS deutlich jüngeres 

Grundwasser auf, häufig mit anthropogener Überprägung, wogegen die im tieferen Bereich eher geogen 

beeinflusstes Grundwasser aufweisen. 

Nach Auswertung der Analysenergebnisse kann geschlussfolgert werden, dass das Brunnenrohwasser der 

WF Friedrichshof aus dem bedeckten pleistozänen GWL 2 und 3 im Untersuchungsraum in Trinkwasserqua-

lität vorliegt. Die Parameterkonzentrationen liegen mit Ausnahme von Eisen, Mangan und Ammonium und 

der Trübung unterhalb der jeweiligen Grenzwerte nach der Trinkwasserverordnung.   
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Es ist im oberflächennahen Bereich mit starken anthropogenen Einflüssen zu rechnen. Geogene Einflüsse 

können auch untergeordnet auftreten, jedoch keine Salinität. Marine Einflüsse sind nicht vorhanden. 

4.5 Wasserhaushaltsbetrachtung 

Der Dargebotsnachweis erfolgte mittels geohydraulischer Modellierung. Das dafür aufgebaute und geeichte 

MODFLOW-Modell diente sowohl zur Prognose des sich durch die Grundwasserförderung an der Wasser-

fassung einstellenden Strömungsfeldes und des unterirdischen Einzugsgebietes als auch zur Dargebotser-

mittlung. Die Ermittlung der Grundwasserneubildung erfolgte auf der Grundlage des Wasserhaushaltsver-

fahrens BAGLUVA. Dieses Verfahren basiert auf der BAGROV-GLUGLA-Beziehung und dient zur Bestimmung 

des langjährigen Mittels der realen Verdunstung. Diese wird u.a. in Abhängigkeit von der Bodenart, der vor-

handenen Nutzung und des Grundwasserflurabstandes aus den klimatischen Größen Jahres- und Sommer-

niederschlag sowie der Grasreferenzverdunstung berechnet. Unter der Bedingung, dass kein Direktabfluss 

auftritt, kann die Grundwasserneubildung anschließend als Differenz aus Niederschlag und realer Verduns-

tung ermittelt werden. 

Die Grundwasserneubildung für das Untersuchungsgebiet wurde unter Zuhilfenahme der landesweiten Be-

arbeitung in der aktualisierten Version von 2009 dargestellt. In der dabei angewandten Methodik werden 

Dränabflüsse, die zu einer Verringerung der Grundwasserneubildung führen, berücksichtigt. 

Die höchsten Neubildungsraten sind demnach östlich von Wismar, etwa zwischen Hornstorf und Schimm zu 

finden. Dort werden im Mittel zwischen 5 und 8 l/(s*km²) erreicht. Dies ist v.a. auf die lokale Ausbildung von 

Sanden (Sanderflächen) zurückzuführen. Diese vergleichsweise hohen Neubildungsraten sind jedoch nur 

auf Sandböden ohne Bewaldung anzutreffen. Forstwirtschaftlich genutzte Areale, besonders Nadelwälder, 

haben eine deutlich höhere Verdunstung als Grünlandflächen. Folglich können die auf Sandböden häufig 

vorkommenden Kiefernwälder als Bereiche mit einer deutlich geringeren Grundwasserneubildung (durch-

schnittlich etwa 1,0 bis 2,0 l/s*(km²)) ausgemacht werden.  

Westlich von Wismar, zwischen Wendorf und Groß Stieten, sind deutlich geringere Grundwasserneubil-

dungsraten zu verzeichnen. Dort stehen an der Geländeoberfläche nahezu ausschließlich bindige Sedi-

mente an. Aufgrund der im Vergleich zu Sanden deutlich geringeren hydraulischen Durchlässigkeit ist ein 

rasches Versickern der Niederschläge nicht möglich. Da das Niederschlagswasser folglich einer deutlich 

höheren Verdunstung unterliegt, treten mehrheitlich Grundwasserneubildungsraten um 3,0 bis 4,0 l/s*(km²) 

auf.  

Zusammenfassend ergibt sich, unter Beachtung aller hinsichtlich der Grundwasserneubildung wirksamen 

Faktoren eine mittlere Grundwasserneubildungsrate für das Untersuchungsgebiet von ca. 152 mm/a bzw. 

4,8 (l/s)*km². 
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5 Bemessung und Gliederung des Wasserschutzgebietes  

5.1 Bemessungsansatz und �±methodik 

Die Bemessung des Wasserschutzgebietes erfolgte ebenfalls auf Grundlage des aufgebauten Simulations-

modells. Als Grundwasserförderung wurden 11.000 m3/d angesetzt. Wesentliche hydraulische Parameter 

für den genutzten Hauptgrundwasserleiter konnten durch Kalibrierung des Modells an der erarbeiteten 

Grundwasserdynamik gewonnen werden. Es war insgesamt eine gute Übereinstimmung innerhalb des Ein-

zugsgebietes festzustellen. 

Grundlage der Bemessung der Wasserschutzzonen III A und B ist die mit dem geohydraulischen Modell 

durchgeführte Prognoserechnung. Nach DVGW-Regelwerk W 101 kann bei stark differierenden Fließzeiten 

von Punkten mit gl�H�L�F�K�H�P�� �$�E�V�W�D�Q�G�� �]�X�U�� �)�D�V�V�X�Q�J�V�W�U�D�V�V�H�� �Ä�G�L�H�� �2�U�L�H�Q�W�L�H�U�X�Q�J�� �G�H�U�� �*�U�H�Q�]�H�� �G�H�U�� �=�R�Q�H�� �,�,�,�� �$���%�� �D�Q��

�H�L�Q�H���/�L�Q�L�H���J�O�H�L�F�K�H�U���)�O�L�H�‰�]�H�L�W�����,�V�R�F�K�U�R�Q�H�����V�L�Q�Q�Y�R�O�O���V�H�L�Q�³�����'�L�H���K�L�H�U���X�P�J�H�V�H�W�]�W�H���9�H�U�Z�H�Q�G�X�Q�J���G�H�U������-Jahres- bzw. 

50-Jahres-Isochronen zur Ausweisung der Schutzzonen III A und III B wurde mit dem LUNG abgestimmt. 

Bei der Grenzziehung wurden lokale Gegebenheiten wie topographische Elemente, Gemarkungs- oder Flur-

stücksgrenzen berücksichtigt.  

Die Ausdehnung einer Trinkwasserschutzzone II für die WF Friedrichshof wurde nach den DVGW-Regeln 

Arbeitsblatt W 101 aus der 50-Tage-Isochrone unter Berücksichtigung von Qdmax = 17.000 m³/d  und der 

durch die Stadtwerke zugearbeitete Gruppenfahrweise der Brunnen abgeleitet.  

Eine gesonderte Berechnung der Trinkwasserschutzzone I war nicht notwendig. 

Der vorgeschlagene Schutzzonenverlauf mit den zur Abgrenzung herangezogenen Strombahnlinien ist in 

Anlage 3 dargestellt. 

5.2 Vorschlag Trinkwasserschutzgebiet 

Das vorgeschlagene Schutzgebiet umfasst die 

�x Zone I Fassungsbereich 

Sie soll den Schutz der Gewinnungsanlage und ihrer unmittelbaren Umgebung vor jeglicher Verunreinigung 

und Beeinträchtigung gewährleisten. Die Schutzzone I stellt den Fassungsbereich dar. Sie soll vom Brunnen 

allseitig mindestens 10 m betragen.  

An der WF Friedrichshof besteht eine Umzäunung um das Wasserwerksgelände (engerer Fassungsbereich). 

Direkt am Wasserwerk befinden sich die Brunnen 4E und 5E innerhalb dieser Umzäunung. Die Brunnenreihe 

6E bis 11E liegt ebenfalls auf eigenen und umzäunten Grundstücken der Stadtwerke Wismar. Für diese 

Brunnen wird die Schutzzone I auf Grundlage der bestehenden Umzäunung vorgeschlagen. Alle anderen 

noch betriebenen Brunnen der WF Friedrichshof sind einzeln umzäunt. An den Brunnen 16, 17E, 18E, 19E, 

20 und 35 wurde ebenfalls die Umzäunung als Grenze der TWSZ I ausgewiesen, da die eingezäunten 

Grundstücke eine Mindestabmessung von 20 x 20 m nach DVGW W 101 Fehler! Verweisquelle konnte 
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nicht gefunden werden.  aufwiesen. Für die Brunnen 37E bis 41 am Flöter Weg und Br. 12E sind die beste-

henden umzäunten Flächen kleiner als gefordert, sodass die einzelnen TWSZ I für diese Brunnen allseitig 

10 m um die Brunnenstandorte nach W 101 vorgeschlagen werden. 

�x Zone II Engere Schutzzone 

Die TWSZ II wurde entsprechend der DVWG-Regeln in einem 100-m-Abstand stromoberhalb zu den Stand-

orten der derzeitigen Förderbrunnen 1/75, 2/75 und 5/86 vorgeschlagen. Zuvor wurden die 50-Tagelinien 

der Förderbrunnen modelliert. Die 50-Tage-Linien der Brunnen befinden sich innerhalb der 100-m-Begren-

zung. 

Die vorgeschlagene TWSZ II der WF Friedrichshof folgt im Norden, Osten und Südosten hauptsächlich vor-

handenen Flurstücksgrenzen. Im Westen wird sie durch den Mühlenteich und die angrenzende Gartenan-

lage (Außenweg) abgegrenzt. Von diesem Weg führt die TWSZ-Grenze nach Osten durch bewirtschaftete 

Felder. 

�x Zone III Weitere Schutzzone 

Sie soll den Schutz vor weitreichenden Beeinträchtigungen, insbesondere vor nicht oder schwerabbaubaren 

chemischen und vor radioaktiven Verunreinigungen, gewährleisten. In der Regel sollte die Schutzzone III 

das gesamte Einzugsgebiet umfassen und zwar, sowohl das oberirdische als auch das unterirdische.  

Die Abgrenzung der Schutzgebiete III A und B erfolgte auf Grundlage der GW-Modellierung für die WF Fried-

richshof bei einer mittleren Grundwasserentnahme von Q365= 11.000 m³/d . 

Der Verlauf der Trinkwasserschutzzonen III A und B wird nach den Modellierungsergebnissen und dem Ver-

lauf von topographischen-, Flurstücks-, Flur- und Gemarkungsgrenzen vorgeschlagen und dokumentiert. 

 

WF Friedrichshof 

Die Zone IIIA  umfasst die 10a-Isochrone und reicht oberstromig bis in eine Entfernung von 300 m bis 1.200 

m von den Brunnen.  

Die Zone IIIB  umfasst die 50a-Isochrone. Im Einzugsgebiet befinden sich die Ortsteile Kritzow, Kritzow-

burg, Dargetzow, Groß Flöte und Hof Triwalk, randlich auch Kluss. Die östliche Kulmination 

der Wasserfassung im modellierten Grundwasserströmungsfeld erfasst einen Teil der Bun-

desautobahn A 14.  

Die TWSZ III A und B umfassen ca. 32 % des beeinflussten unterirdischen Einzugsgebietes mit einer Fläche 

von ca. 17,7 km². 
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Die Zone IIIA ist mit strengeren Auflagen zu versehen. Die Entfernung der Grenze der Zonen IIIA/ IIIB bis zu 

den Brunnen der Wasserfassungen sollte nach der W 101 Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden w

erden.  bei günstiger Grundwasserüberdeckung mindestens 1000 m betragen. Die Abstände zwischen der 

10 Jahres- und der 50 Jahres-Isochrone betragen oberstromig für die WF Friedrichshof bis zu 2.000 m. 

 

 

 

..................................................... 

Dipl.-Ing. Ullrich Ewert 
Projektbearbeiter 
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